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 Veröffentlicht am 24.03.1988

Norm

AußStrG §9 A2c

Rechtssatz

Grundsätzlich ist von vornherein niemand von einem Abhandlungsverfahren ausgeschlossen; es ist daher mit dem

Gesetz nicht vereinbar, jemandem von vorneherein jegliches Recht auf Beteiligung auch für noch gar nicht absehbare

Vorgänge des Verlassenschaftsverfahrens abzusprechen.
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